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Einführung

„O, du Ausgeburt der Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?

Seh ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme laufen.“1

In dem Gedicht „Der Zauberlehrling“ von Goethe, aus dem diese Zeilen stammen, 
erscheint am Ende der Meister und rettet den Lehrling bevor größerer Schaden ent-
steht. Auf eine solche Rettung in letzter Sekunde können wir als Menschheit in Bezug 
auf den Klimawandel und dessen Folgen leider nicht hoffen. Der steigende Meeres-
spiegel, extreme Hitze oder Kälte, Starkregen, schmelzende Gletscher: Das ist ledig-
lich eine Auswahl realer Phänomene unserer Gegenwart und Zukunft, die nicht 
durch einen Zauber auf magische Weise verschwinden werden. Doch was tun? Die 
politischen Bemühungen zur Abwendung des Klimawandels reichen in die späten 
1970er Jahre zurück:2 Die Weltklimakonferenz in Genf legte den Grundstein für eine 
weltweite politische Zusammenarbeit. 1988 wurde das Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) gegründet, das seitdem circa alle sechs Jahre einen Sach-
standsbericht erstellt, der die neuesten Erkenntnisse zum Klimawandel zusammen-
fasst.3 Das Kyoto-Protokoll4 aus 1997 war der erste Vertrag, der eine Verringerung 
von Treibhausgasen auf staatlicher Ebene vorschreibt.5 Im Jahr 2015 wurde das Paris- 

1 Aus „Der Zauberlehrling“ von Johann Wolfgang von Goethe. 
2 Eine ausführlichere Zeitleiste findet sich unter https://www.europarl.europa.eu/infographic/

climate-negotiations-timeline/index_de.html (28.7.2024) und https://www.bpb.de/themen/klima 
wandel/dossier-klimawandel/200832/zeitleiste-die-internationalen-klimaverhandlungen-eine-
chronik/ (28.7.2024).

3 Rahmstorf / Schellnhuber 84 f.; https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/ 
 38497/schwarz-auf-weiss-arbeit-und-berichte-des-weltklimarates-ipcc/ (28.7.2024). 

4 „Das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klima-
änderungen“ ist in deutscher Sprache abrufbar unter https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.
pdf (28.7.2024). 

5 Art.  3 Abs.  1 Kyoto-Protokoll: „Die in Anlage I aufgeführten Vertragsparteien sorgen einzeln 
oder gemeinsam dafür, daß ihre gesamten anthropogenen Emissionen der in Anlage A aufgeführ-
ten Treibhausgase in Kohlendioxidäquivalenten die ihnen zugeteilten Mengen, berechnet auf der 
Grundlage ihrer in Anlage B niedergelegten quantifizierten Emissionsbegrenzungs- und -reduk-
tionsverpflichtungen und in Übereinstimmung mit diesem Artikel, nicht überschreiten, mit dem 
Ziel, innerhalb des Verpflichtungszeitraums 2008 bis 2012 ihre Gesamtemissionen solcher Gase um 
mindestens 5 v. H. unter das Niveau von 1990 zu senken.“

https://www.europarl.europa.eu/infographic/climate-negotiations-timeline/index_de.html
https://www.europarl.europa.eu/infographic/climate-negotiations-timeline/index_de.html
https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/200832/zeitleiste-die-internationalen-klimaverhandlungen-eine-chronik/
https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/200832/zeitleiste-die-internationalen-klimaverhandlungen-eine-chronik/
https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/200832/zeitleiste-die-internationalen-klimaverhandlungen-eine-chronik/
https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/38497/schwarz-auf-weiss-arbeit-und-berichte-des-weltklimarates-ipcc/
https://www.bpb.de/themen/klimawandel/dossier-klimawandel/38497/schwarz-auf-weiss-arbeit-und-berichte-des-weltklimarates-ipcc/
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpger.pdf


2 Einführung

Abkommen6 verabschiedet, mit dem sich die unterzeichnenden Staaten dazu ver-
pflichteten, den weltweiten Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad Celsius zu re-
duzieren.7 Auf die Politik als „rettenden Meister“ zu hoffen, ist dennoch nicht zu 
empfehlen. Denn was auf dem Papier vielversprechend erscheint, war bisher nicht 
von Erfolg gekrönt. Die Reduktionsziele aus dem Paris-Abkommen können nicht 
eingehalten werden,8 der weltweite CO2-Ausstoß steigt ungehindert weiter.9 Ist der 
Klimawandel also unaufhaltsam? Soll  – mit Goethes modifizierten Worten  – die 
 ganze Welt ersaufen? Ich glaube nicht, dass Resignation unsere einzige Option ist; 
ebenso wenig wie Schwarzmalerei oder Panik. Der Mensch bereist das All, kann 
Krankheiten heilen, entdeckt immer neue Innovationen in Wissenschaft und Tech-
nik. Wieso sollte er dann nicht auch dazu in der Lage sein, den Klimawandel aufzu-
halten? Es bedarf hierzu jedoch des Einsatzes auf mehreren Ebenen und in mehreren 
Disziplinen. Die Juristerei hat hierzu einen ebenso wichtigen Beitrag zu leisten, wie 
Politik und Naturwissenschaften. Dem zivilrechtlichen Beitrag widmet sich diese 
Arbeit. 

6 Das „Übereinkommen von Paris“ ist in deutscher Sprache abrufbar unter https://eur-lex.euro 
pa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:22016A1019(01) (15.3.2023). 

7 Art.  2 Abs.  1 lit.  a Paris-Abkommen: „Dieses Übereinkommen zielt darauf ab, durch Verbesse-
rung der Durchführung des Rahmenübereinkommens einschließlich seines Zieles die weltweite 
Reaktion auf die Bedrohung durch Klimaänderungen im Zusammenhang mit nachhaltiger Ent-
wicklung und den Bemühungen zur Beseitigung der Armut zu verstärken, indem unter anderem a) 
der Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen 
Niveau gehalten wird und Anstrengungen unternommen werden, um den Temperaturanstieg auf 
1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, da erkannt wurde, dass dies die Risiken und 
Auswirkungen der Klimaänderungen erheblich verringern würde […]“

8 IPCC AR 6, Mitigation of Climate Change, Full Report, S.  165: „Finally, under the Paris Agree-
ment process, during 2020/21, many countries strengthened their Nationally Determined Contri-
butions (NDCs). Including updates until October 2021, these would imply global GHG emissions 
declining by 2030 to between 1–4  % below 2019 levels (unconditional NDCs), or 4–10  % (for NDCs 
conditional on international support) (Table 4.3). This is a significant change but would still not be 
compatible with 1.5°C pathways, and even if delivered in full, to limit warming to 2°C (>67  %), 
emissions would have to fall very rapidly after 2030.“

9 Nach einem kurzzeitigen Rückgang im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie, ist ab dem Jahr 
2021 ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen, der die Werte vor der Pandemie übersteigt. Zwar ist die 
Kurve seit dem Jahr 2011 abgeflacht, ein deutlicher Anstieg ist jedoch dennoch vorhanden, vgl. 
 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37187/umfrage/der-weltweite-co2-ausstoss-seit-1751/ 
(15.3.2023). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37187/umfrage/der-weltweite-co2-ausstoss-seit-1751/


A. Der Klimawandel aus naturwissenschaftlicher Perspektive

I. Allgemeine Grundlagen des Klimawandels

Unter dem anthropogenen Klimawandel wird allgemein die Erwärmung der Durch-
schnittstemperatur der Erde durch menschliche Faktoren verstanden. Das Erdklima 
ist seit Jahrmillionen natürlichen Schwankungen unterworfen, die sich in periodi-
schen Eiszeiten und Warmzyklen äußerten. Seit Beginn der Industrialisierung1 ist 
jedoch ein unnatürlicher Anstieg der Erdmitteltemperatur zu verzeichnen, zumal 
wir uns derzeit theoretisch in einer Kälteperiode befinden sollten.2 Dies hängt mit 
dem exorbitant hohen Ausstoß von CO2 zusammen, der seit der Industrialisierung 
das menschliche Wirtschaftssystem bestimmt. CO2 (auch: Kohlenstoffdioxid) ist eine 
chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff, die natürlich in der Atmo-
sphäre vorkommt. Dort hat sie durchaus eine sinnvolle Funktion, da sie die Rück-
strahlung der Sonne verringert. Sonnenstrahlen gelangen auf die Erde und werden 
von dort in den Weltraum reflektiert. Durch die CO2-Moleküle in der Atmosphäre 
gelangen allerdings nicht alle Sonnenstrahlen zurück in den Weltraum; ein kleiner 
Teil der Wärme verbleibt auf der Erde, sodass hier Temperaturen herrschen, die ein 
Überleben möglich machen.3 Ohne den Treibhauseffekt würde auf der Erde eine 
Temperatur von -18 Grad Celsius herrschen.4 Das Problem des anthropogenen 
Klima wandels ist nun, dass zu viel CO2 in die Atmosphäre gelangt, welches ein 
Rückstrahlen der Sonnenenergie verhindert. Dies hat zur Folge, dass die Temperatu-
ren auf der Erdoberfläche im Mittel ansteigen.5 

1 Ausgangspunkt der Berechnungen des IPCC ist die Erdmitteltemperatur der Jahre 1850–1900. 
Die Werte aus den Jahren 1850–1990 wurden gewählt, weil aus dieser Zeitperiode die ersten zuver-
lässigen Zahlen stammen, vgl. IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  5 Fn.  5. 

2 Hierbei handelt es sich nur um einen von vier Faktoren mit dem der IPCC den anthropogenen 
Klimawandel von einer „normalen“ Wärmeperiode abgrenzt. Daneben ist von Relevanz, dass wir 
derzeit eine uniforme Erwärmung erleben, während sich bei bisherigen Wärmeperioden einige 
 Regionen stark erhitzt und andere abgekühlt haben. Außerdem sind Geschwindigkeit und Niveau 
der Erwärmung nicht mit bisherigen Wärmeperioden der letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen 
vergleichbar, vgl. IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  378 ff.; Kappas 153; 
Rahmstorf / Schellnhuber 38 ff.

3 Rahmstorf / Schellnhuber 12 f.; Hehl 121 ff.; Lesch / Scorza / Theis-Bröhl 29 ff.
4 Hehl 121 ff.; Lesch / Scorza / Theis-Bröhl 29 ff. 
5 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  39, 930 und 933; Rahmstorf / Schellnhuber 

12 f.; Lesch / Scorza / Theis-Bröhl 35.
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Beim Erdklima handelt es sich um ein sensibles und hochkomplexes System, das 
von einer Vielzahl weiterer Faktoren beeinflusst wird. Zunächst ist das CO2 nicht das 
einzige Treibhausgas, das den anthropogenen Klimawandel verursacht. Daneben 
sind insbesondere Methan, Lachgas und F-Gase (fluorierte Treibhausgase) von Rele-
vanz.6 Diese bergen zum Teil sogar ein höheres Gefahrpotenzial als CO2. Trotzdem 
liegt der Fokus der wissenschaftlichen Diskussion und auch dieser Arbeit auf dem 
CO2 als größtem Treiber des Klimawandels, da die anderen Gase in erheblich gerin-
geren Mengen in die Atmosphäre gelangen und dort eine geringere Verweildauer 
aufweisen.7 Ferner verursachen auch natürliche Faktoren einen Klimawandel: Son-
nenaktivitäten und Vulkanausbrüche können einen Einfluss auf das Klima der Erde 
haben. Diese sind jedoch ebenso vernachlässigbar, weil sie – insbesondere aufgrund 
ihres kurzfristigen Einflusses – einen verschwindend geringen Anteil an den derzei-
tigen Entwicklungen haben.8 Schließlich gelangt nicht das gesamte emittierte CO2 in 
die Atmosphäre. Es verschwindet circa zur Hälfte in sogenannten CO2-Senken. Zu 
diesen zählen insbesondere Pflanzenbestände und der Ozean. Das restliche emittier-
te CO2 gelangt in die Atmosphäre und verteilt sich dort gleichmäßig.9 Jedoch werden 
die Senken ab einem gewissen Zeitpunkt gänzlich befüllt sein, sodass eine weitere 
Aufnahme nicht mehr möglich sein wird.10 Danach wird das gesamte emittierte CO2 
in die Atmosphäre gelangen. Im Jahr 2020 lag die CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre bereits bei 414 ppm;11 hierbei handelt es sich um den höchsten Wert seit min-
destens 800.000 Jahren.12 

II. Folgen der klimatischen Erderwärmung

Nicht nur das klimatische System der Erde ist hochkomplex, sondern auch die Fol-
gen, die durch den Anstieg der durchschnittlichen Mitteltemperatur zu erwarten 
sind und die bereits heute teilweise unser Leben bestimmen. Die unmittelbaren Fol-
gen des Klimawandels lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: in Slow-Onset-
Events und Extremwetterereignisse. Zu den Slow-Onset-Events zählen klimatische 

6 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  303 ff.; Rahmstorf / Schellnhuber 34 f.
7 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  823 ff. und 947; Rahmstorf / Schellnhuber 

34 f. Danach kommt Methan. Dessen Ausstoß wird zwar in den nächsten Jahren durch das Schmel-
zen des Permafrostes steigen, hierfür ist jedoch auch der CO2-Ausstoß verantwortlich, vgl. IPCC 
AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  700 ff.; Kappas 169 ff.; Hehl 141 ff. 

8 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  957 ff.; Schönwiese 81 ff.
9 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  79 ff. und 691 ff.; Rahmstorf / Schellnhuber 

34; Schönwiese 79 f.
10 Bereits jetzt führt die übermäßige Aufnahme von CO2 durch die Ozeane zu einer Übersäue-

rung des Meerwassers, was als Grund für das weltweite massive Korallensterben angesehen wird, 
vgl. IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  677; Rahmstorf / Schellnhuber 34.

11 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  175 f.
12 Rahmstorf / Schellnhuber 33. Vor der Industrialisierung lag der Wert zwischen 174 ppm und 

300 ppm, vgl. IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  160.
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Ereignisse, die sich langsam und über einen längeren Zeitraum hinweg entwickeln.13 
Die prominentesten Beispiele hierfür sind der Gletscherschwund, der Rückgang des 
polaren Meereises, das Abtauen des Permafrostes, das Abschmelzen der Eisschilde in 
Grönland und der Antarktis und der Meeresspiegelanstieg. Im Gegensatz dazu han-
delt es sich bei Extremwetterereignissen um klimatische Ereignisse, die auf das Wet-
ter bezogen sind. Sie treten plötzlich auf und sind sowohl zeitlich als auch örtlich 
begrenzt.14 Hierzu zählen Hitzewellen, aber ebenso Kältewellen, Dürren, Starkregen 
und Stürme. Ein Ereignis kann als Extremwetter bezeichnet werden, wenn die Be-
obachtungsdaten von den bisher beobachteten Mittelwerten dieser Art von Wetter-
ereignis stark abweichen.15 Sowohl Slow-Onset-Events als auch Extremwetterereig-
nisse ziehen wiederum weitere Folgen nach sich, die unmittelbare und mittelbare 
Auswirkungen auf die Menschheit haben. Oftmals entstehen diese auch durch das 
Zusammenwirken beider Kategorien der Klimaphänomene. Eine medial präsentere 
Verkettung sind bspw. Überflutungsszenarien in diversen Ausgestaltungen: Etwa in 
Küstenregionen bis hin zu ganzen Inseln durch den steigenden Meeresspiegel,16 in 
Binnengebieten durch das Abschmelzen von Eisschichten17 oder durch Starkregene-
reignisse. Insbesondere in Bezug auf letztere sollten die Bilder der Flutkatastrophen 
im Ahrtal aus dem Jahr 202118 und in Pakistan aus dem Jahr 202219 noch in lebhafter 
Erinnerung sein. Für die Menschen vor Ort ist dies sicherlich der Fall. Bei der Flut im 
Ahrtal verloren 183 Menschen ihr Leben, der monetäre Schaden beläuft sich auf 
schätzungsweise 40 Milliarden Euro.20 In Pakistan verstarben mindestens 1.700 
Menschen, 13.000 Menschen erlitten Verletzungen durch die Wassermassen, mehre-
re hundert Menschen verstarben anschließend in Folge von Krankheiten durch das 
stehende Wasser.21 

Neben den offensichtlichen Folgen von Klimaphänomenen bestehen weitere Ge-
fahren, die bisher weniger stark diskutiert werden. Mit den Gebirgsgletschern 
schwinden etwa wichtige Wasserspeicher für die Landwirtschaft und die allgemeine 
Wasserversorgung.22 Durch das Abtauen des Permafrostes wird nicht nur Methan in 

13 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  43; Committee on Extreme Weather 
Events and Climate Change Attribution 15.

14 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1522; Committee on Extreme Weather 
Events and Climate Change Attribution 15.

15 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1536; Kappas 200. 
16 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1786; Rahmstorf / Schellnhuber 61 ff.; 

Schönwiese 107 f.; Lesch / Scorza / Theis-Bröhl 105.
17 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1785; vgl. den RWE-Fall, sogleich unter 

Einführung C. 
18 https://reportage.wdr.de/chronik-ahrtal-hochwasser-katastrophe (28.7.2024).
19 https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/ 

(28.7.2024). 
20 https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutsch 

land_Detailuntersuchung%20Flut_AP2_3b_.pdf (28.7.2024). 
21 https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/ 

(28.7.2024). 
22 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1785; Rahmstorf / Schellnhuber 55 ff. 

https://reportage.wdr.de/chronik-ahrtal-hochwasser-katastrophe
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/
https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutschland_Detailuntersuchung%20Flut_AP2_3b_.pdf
https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutschland_Detailuntersuchung%20Flut_AP2_3b_.pdf
https://www.bpb.de/kurz-knapp/hintergrund-aktuell/514557/flutkatastrophe-in-pakistan/
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die Atmosphäre entlassen. Dies führt auch zu instabilen Gebirgshängen sowie zum 
Absinken ganzer Ortschaften, die in polaren Regionen im Permafrost verankert 
sind.23 Hitzewellen führen zu Hitzetoten,24 schwere Stürme zerstören ganze Land-
striche, darunter auch Grundeigentum.25 Dies ist lediglich eine beispielhafte Auf-
zählung der zu erwartenden Zukunft, die sich an vielen Stellen bereits ansatzweise 
manifestiert.26 In letzter Konsequenz werden diese Szenarien nicht nur zu einer Zer-
störung unserer Lebensgrundlage führen,27 sondern damit einhergehend auch Per-
sonen- und Sachschäden in nicht unerheblichen Maße nach sich ziehen. Damit stellt 
sich die Frage, wer die Kosten dieser Schäden tragen soll. 

III. Methoden der Klimawissenschaft

Zur Erforschung des anthropogenen Klimawandels werden mehrere Instrumente 
kombiniert: (historische) Messergebnisse, Paläoklimarekonstruktion, Identifizie-
rung von natürlichen und menschlichen Treibern des Klimawandels sowie die Attri-
butionsforschung.28 In Bezug auf Slow-Onset-Events ist der Zusammenhang zwi-
schen dem anthropogenen Klimawandel und den Klimaphänomenen wissenschaft-
lich eindeutig belegt.29 Für Extremwetterereignisse gestaltet sich der Nachweis etwas 
schwieriger. Daher ist hier die Attributionsforschung von besonderer Relevanz.30 
Dieser Zweig der Klimawissenschaft erforscht die Zusammenhänge zwischen dem 
anthropogenen Klimawandel und Klimaphänomenen.31 Hierbei kann in Bezug auf 
Extremwetterereignisse bereits allgemein festgestellt werden, dass der anthropogene 

23 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1785; Rahmstorf / Schellnhuber 58 f. 
24 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1780 f.; Schönwiese 106 f.
25 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1784.
26 Weitere Beispiele finden sich bei IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1777 ff. 
27 Der Klimawandel hat ebenso große Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem der Erde (Tier- 

und Pflanzensterben), vgl. Rahmstorf / Schellnhuber 72 ff.
28 Genauer zu den verschiedenen Methoden IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, 

S.  174 ff.
29 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  106 f.
30 Überblicksartig zur Wetterattributionsforschung allgemein Committee on Extreme Weather 

Events and Climate Change Attribution 1 ff. Die erste Wetterattributionsstudie wurde im Jahr 2004 
von Stott et al., Nature 2004, 610 ff. zur europäischen Hitzewelle aus dem Jahr 2003 veröffentlicht. 
Mittlerweile existieren eine Vielzahl von Studien zu den diversen Extremwettereignissen weltweit. 
Die größte Sammlung findet sich bei der World Weather Attribution Initiative unter https://www.
worldweatherattribution.org/ (28.7.2024). 

31 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  39; Committee on Extreme Weather 
Events and Climate Change Attribution 19; Burger / Wentz / Horton, Col. J. Envtl. L. 2020, 57, 62. 
Hierbei werden empirische Daten und Klimamodelle, die einen Vergleich zu einer hypothetischen 
Welt ohne menschliche Einflüsse darstellen, kombiniert, vgl. Curtius, in: Lozán et al. (Hrsg.), 28 f.; 
Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution 2 ff., 23 f.; Hannart et al., 
BAMS 2016, 99, 100; Faust, in: Lozán et al. (Hrsg.), 34; Lusk, Climate Change 2017, 201, 203; Pacio-
rek / Stone / Wehner, Weather and Climate Extremes 2018, 69, 70; Stott et al., WIREs 2016, 23, 25.

https://www.worldweatherattribution.org/
https://www.worldweatherattribution.org/
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Klimawandel ihre Intensität und Wahrscheinlichkeit des Auftretens beeinflusst.32 
Tritt nun ein spezifisches Extremwetterereignis auf, berechnet die Attributionsfor-
schung wie hoch der Beitrag des Klimawandels für ein Ereignis dieser Art am Ort des 
Auftretens ausfällt.33 Dabei wird in der Regel ein probalistischer Ansatz gewählt, der 
das Verhältnis zwischen dem Klimawandel und anderen Ursachen für das Ereignis 
in statistischen Wahrscheinlichkeiten angibt.34 Die Evidenz einer Attributionsstudie 
variiert derzeit nach der Art des Extremwettereignisses.35 Grundsätzlich gilt, dass 
der Einfluss des Klimawandels bei Ereignissen, die auf Temperatur beruhen, einfa-
cher feststellbar ist als bei anderen Extremwetterereignissen, deren Ursachen kom-
plexer sind. Dies hängt mit der Menge historischer Daten, dem Verständnis der phy-
sikalischen Zusammenhänge und der Möglichkeit, Störfaktoren zu lokalisieren und 
auszuschließen zusammen.36 Damit ist die Evidenz von Studien, die Hitze-, Kälte 
oder Starkregenereignisse betreffen deutlich höher als bei Zyklonen und Hurrika-
nen.37 In Anbetracht der bisherigen raschen Entwicklungen in diesem Zweig der For-
schung und der gesteigerten fachlichen und öffentlichen Aufmerksamkeit sowie dem 
vermehrten Auftreten der Ereignisse, ist damit zu rechnen, dass zukünftig auch für 
die bisher noch als unsicher einzuschätzenden Wetterereignisse valide Ergebnisse 
erzielt werden können.38

32 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1517; Rahmstorf / Schellnhuber 68; 
Schönwiese 89.

33 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1540; Schönwiese 90 ff.; Marjanac /   
Patton, J. Energy & Nat. Resources L. 2018, 265, 268.

34 Die Wahrscheinlichkeit wird entweder in FAR (Fraction of Attributable Risk) oder RR (Risk 
Ratio) angegeben, vgl. Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution 
28 f.; Faust, in: Lozán et al. (Hrsg.), 35; Otto, Ann. Rev. Environ. Resour. 2017, 627, 632 ff.; Naveau /  
Hannart / Ribes., Ann. Rev. Stat. Appl. 2020, 89, 90 ff.; Hannart et al., BAMS 2016, 99, 100. Die RR 
wird teilweise auch als PR (Probability Ratio) bezeichnet, vgl. van Oldenborgh et al., Climate Change 
2021, 1, 5; Stott et al., WIREs 2016, 23, 25 f.

35 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1522; Committee on Extreme Weather 
Events and Climate Change Attribution 6 ff.; Stott et al., WIREs 2016, 23, 37.

36 Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution 5 f.; Paciorek / Stone /  
Wehner, Weather and Climate Extremes 2018, 69, 71.

37 Committee on Extreme Weather Events and Climate Change Attribution 6 f.; Rahmstorf /  
Schellnhuber 68 ff.

38 IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, S.  1540. Extremwetterereignisse fanden 
im letzten IPCC Bericht nur marginal Erwähnung, während ihnen im aktuellen Bericht ein gesam-
tes Kapitel gewidmet wird, vgl. IPCC AR6, The Physical Science Basis, Full Report, Kapitel  11. Kon-
krete Vorschläge, wie dies erreicht werden soll, findet sich bei Committee on Extreme Weather 
Events and Climate Change Attribution 12 f., 105. Allgemein hierzu Committee on Extreme Weath-
er Events and Climate Change Attribution 14. 



B. Unternehmen und der Klimawandel

I. Carbon Majors als größte Treiber des Klimawandels

Die Arbeit wird die sog. Carbon Majors als Beklagte in den Fokus nehmen. Hierunter 
versteht man 90 Unternehmen1, die insgesamt für circa zwei Drittel des weltweiten 
CO2-Ausstoßes verantwortlich sind.2 Begrifflichkeit sowie Aufschlüsselung gehen 
zurück auf eine im Jahr 2013 erstmals veröffentlichte Studie von Heede.3 Mittlerweile 
veröffentlicht das Climate Accountability Institute regelmäßig aktualisierte Daten 
hierzu.4 Die Auflistung wird angeführt von Chevron (Platz 1), ExxonMobil (Platz 2) 
und Saudi Aramco (Platz 3). Aber auch europäische Unternehmen wie BP aus dem 
Vereinigten Königreich (Platz 4), Shell aus den Niederlanden (Platz 6), Total aus 
Frankreich (Platz 14) sowie das deutsche Unternehmen RWE (Platz 23) befinden sich 
auf der Liste der Carbon Majors.5 Die einzelnen Prozentzahlen mit denen der Anteil 
am weltweiten CO2-Ausstoß angegeben werden, mögen auf 100  % gesehen verhält-
nismäßig gering erscheinen: Auf den Listenersten Chevron entfallen beispielsweise 
lediglich 3,52  %, auf RWE sogar nur 0,47  % der weltweiten Emissionen.6 Jedoch ergibt 
sich ein anderes Bild, wenn man diese Zahlen in den korrekten Kontext setzt, denn 
die Emissionen einiger Unternehmen übersteigen die ganzer Länder.7 Aufgrund der 

1 In der Regel werden diese Unternehmen in Konzernen strukturiert sein. Die Konzernstruktur 
hindert eine Haftung der dahinterstehenden juristischen Person jedoch nicht, weil eine Steuerung 
der Tochtergesellschaften durch den Mutterkonzern stattfindet, vgl. hierauf genauer eingehend 
Schirmer, Nachhaltiges Privatrecht, 254 ff. In dieser Arbeit ist immer, wenn ein konkretes Unterneh-
men benannt wird, deren Unternehmensträger gemeint, im Fall von RWE beispielsweise die RWE 
AG.

2 Heede, Climate Change 2014, 229, 234; https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2- 
 b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420, S.  16 (16.3. 2023). 
Betreffend eine Zeitspanne von 1751 bis 2010. 

3 Heede, Climate Change 2014, 229–241; https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2- 
b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420 (16.3.2023). 

4 https://climateaccountability.org/carbon-majors/ (8.3.2023). Die letzte Veröffentlichung aus 
dem Jahr 2020 für den Zeitraum von 1751 bis 2018 geht von 108 Unternehmen aus, die für 69,6  % der 
Emissionen verantwortlich sind, vgl. https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease% 
20Dec20.pdf (16.3.2023). 

5 https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR 
%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420, S.  27 f. (16.3.2023). 

6 https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR 
%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420, S.  27 f. (7.7.2023).

7 Der Beitrag Deutschlands lag beispielsweise im Jahr 2021 bei 1,76  %, der von den Niederlanden 
bei 0,39  %, vgl. https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022 (28.3.2023). 

https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://climateaccountability.org/carbon-majors/
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Dec20.pdf
https://climateaccountability.org/pdf/CAI%20PressRelease%20Dec20.pdf
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://img1.wsimg.com/blobby/go/02057a1d-d7c7-48c2-b129-566f8e9d297d/downloads/MRR%209.1%20Apr14R(1).pdf?ver=1645049812420
https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2022
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überragenden Bedeutung der Emissionen dieser Unternehmen erscheint eine Fokus-
sierung auf die Carbon Majors naheliegend. 

II. Desinformations- und Lobby-Kampagnen der Carbon Majors

Die Carbon Majors sind nicht nur wegen ihres hohen CO2-Ausstoßes als Beklagte 
von Klimahaftungsklagen interessant, sondern auch aufgrund der groß angelegten 
Lobby- und Desinformations-Kampagnen, die sie seit Jahrzehnten in Bezug auf den 
Klimawandel verfolgen. Diese sind insbesondere in Bezug auf das amerikanische 
Unternehmen ExxonMobil dokumentiert, jedoch finden sich vermehrt Anhalts-
punkte für ein ähnliches Vorgehen der europäischen Energieunternehmen. 

1. ExxonMobils Aktivitäten in Bezug auf den Klimawandel

Bereits seit den 1960er Jahren war den Energieunternehmen der Klimawandel, des-
sen Folgen und die Zusammenhänge mit den durch sie verursachten Emissionen be-
kannt.8 Durch eigene Forschung und strategische Planung legten sie sodann den 
Grundstein für die Desinformations- und Lobby-Kampagnen.9 Diese wurden ab den 
1980er Jahren aktiv verfolgt, als der Klimawandel als globales Problem mehr und 
mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rückte. Die amerikanischen Carbon Majors, 
angeführt von ExxonMobil, schlossen sich zu Interessengemeinschaften zusammen, 
um ihre Ziele effizienter zu verfolgen. Die größten Interessengemeinschaften sind die 
Global Climate Coalition, die in Reaktion auf die Gründung des IPCC ins Leben 
gerufen wurde,10 das American Petroleum Institute (API)11 sowie das Heartland In-
stitute12. In der Vorgehensweise orientierten sie sich zu Beginn an der Tabakindustrie 
der 1950er Jahre.13 Der anthropogene Klimawandel wurde als solcher geleugnet, die 
feststellbare Erderwärmung wurde als natürliche Schwankung gerechtfertigt und die 

8 Eingehender hierzu im Rahmen des Verschuldens, vgl. Teil  3 C. 
9 Mann 24 f. m. w. N.; Supran / Rahmstorf / Oreskes, Science 2023, 1–9 abrufbar unter https://

www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.abk0063 (28.7.2024); https://insideclimatenews.org/news/ 
22122015/exxon-mobil-oil-industry-peers-knew-about-climate-change-dangers-1970s-american- 
petroleum-institute-api-shell-chevron-texaco/ (27.7.2024). 

10 Frumhoff / Heede / Oreskes, Climate Change 2015, 157, 162; Brulle, Climate Change 2014, 681 ff.; 
Shulman et al., Smoke, Mirror & Hot Air, 9 abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/default/ 
files/2019-09/exxon_report.pdf (28.7.2024); https://www.desmog.com/global-climate-coalition/ 
(28.7. 2024). 

11 Das American Petroleum Institute ist ein Zusammenschluss der amerikanischen Öl- und 
Gas industrie, vgl. https://www.api.org/about#tab-overview-and-mission (28.7.2024). 

12 Das Heartland Institute ist ein im Jahr 1984 gegründeter Think Tank, vgl. https://heartland.
org/about-us/what-we-do/ (28.7.2024). 

13 Dubats, Nw. J. L. & Soc. Pol’y 2012, 510, 518; Mann 10 f.; Shulman et al., Smoke, Mirror & Hot 
Air, 6 ff. abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/default/files/2019-09/exxon_report.pdf (28.7. 
2024); https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=zkph0129 (28.7.2024). 
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erdrückende eindeutige wissenschaftliche Datenlage wurde als falsch dargestellt.14 
Dass es sich hierbei um einen groß angelegten Plan handelt, zeigt beispielhaft der 
„Global Climate Science Communication Plan“ aus dem Jahr 1998; ein internes Do-
kument des American Petroleum Institute. Dort heißt es unter anderem:

„Unless ,climate change‘ becomes a non-issue, meaning that the Kyoto proposal is defeated 
and there are no further initiatives to thwart the threat of climate change, there may be no 
moment when we can declare victory for our efforts.“15

Diesen „Sieg“ sah man darin, dass:

„Average citizens ,understand‘ (recognize) uncertainties in climate science; […] Media ,under-
stands‘ (recognizes) uncertainties in climate science […]“16

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden systematisch Wissenschaftler finanziert,17 Wer-
bekampagnen forciert18 und Politiker beeinflusst.19 In den letzten Jahren – als eine 

14 Shulman et al., Smoke, Mirror & Hot Air, 9 ff. abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/
default/files/2019-09/exxon_report.pdf (28.7.2024); Dubats, Nw. J. L. & Soc. Pol’y 2012, 510, 517 ff.; 
Mann 36 ff. Unter https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/global-warming/Climate-Deception- 
Dossiers_All.pdf (28.7.2024), findet sich interne Kommunikation der größeren US-amerikanischen 
Energieunternehmen. Gleichzeitig passten die Carbon Majors ihre interne Unternehmensstrategie 
an ein gewandeltes Klima an, bspw. indem ExxonMobil seine Infrastruktur in der Arktis auf mög-
liche steigende Meerespegel und höhere Wellen anpasste, vgl. Jerving et al., What Exxon knew about 
the Earth’s melting Arctic, Los Angeles Times, 9.10.2015, https://perma.cc/4EGC-EJ3W (28.7.2024); 
Lieberman / Rust, Big Oil braced for global warming while it fought regulations, Los Angeles Times, 
31.12.2015, https://perma.cc/758B-AG34 (28.7.2024).

15 Mulvey / Shulman, Deception Dossiers, 38 abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/de 
fault/ files/attach/2015/07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf (28.7.2024).

16 Mulvey / Shulman, Deception Dossiers, 38 abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/de 
fault / files/attach/2015/07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf (28.7.2024).

17 Frumhoff / Heede / Oreskes, Climate Change 2015, 157, 164 f. Einer der bekanntesten Wissen-
schaftler ist hierbei Dr. „Willie“ Wei-Hock Soon. Dieser ist Leiter des „Center for Environmental 
Research and Earth Science“ und ehemals Astrophysiker beim „Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics“, vgl. https://lweb.cfa.harvard.edu/~wsoon/?C=M;O=A (19.8.2022). Seine Forschung 
wurde in Gänze von Unternehmen aus der Energiewirtschaft finanziert, vgl. Mulvey / Shulman, 
Deception Dossiers, 6 ff., 10 f. abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/ 
2015/ 07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf (28.7.2024).

18 Mulvey / Shulman, Deception Dossiers, 41 abrufbar unter https://www.ucsusa.org/sites/de 
fault/files/attach/2015/07/The-Climate-Deception-Dossiers.pdf (28.7.2024); Supran / Oreskes, En-
viron. Res. Lett. 2020, 1 ff.; Frumhoff / Heede / Oreskes, Climate Change 2015, 157, 164 f.; https://in 
sideclimatenews.org/news/22102015/exxon-sowed-doubt-about-climate-science-for-decades-by-
stressing-uncertainty/ (28.7.2024); Supran / Rahmstorf / Oreskes, Science 2023, 1, 6 abrufbar unter 
https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.abk0063 (28.7.2024). Diese Kampagnen beziehen 
sich in der jüngeren Vergangenheit vermehrt auf die Gefahren von erneuerbaren Energien, vgl. 
Mann 128 ff. 

19 Frumhoff / Heede / Oreskes, Climate Change 2015, 157, 164 f. Mann 124 ff.; https://www. desmog.
com/global-climate-coalition/ (28.7.2024). Beispielsweise spendeten ExxonMobil, Chevron und PB 
im Jahr 2017 nachweislich mindestens jeweils 500.000 USD für die Inauguration von Donald 
Trump. Im selben Jahr kündigt Donald Trump an, dass die USA aus dem Paris-Abkommen austre-
ten werden, vgl. https://www.europarl.europa.eu/infographic/climate-negotiations-timeline/ index 
_de.html#event-2017-06 (28.7.2024).
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